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WEG-Recht: Rückwirkende Korrekturen bleiben unzulässig
Ute Pappelbaum

Darauf weist der Infodienst Recht und Steuern der LBS

hin.  Im Kern geht es um die Frage, ob fehlerhafte

Abrechnungen im Nachhinein angepasst werden dürfen –

oder ob abgeschlossene Wirtschaftsjahre rechtlich Bestand

haben.

Fehlerhafte Flächenbasis als

Ausgangspunkt

Auslöser des Falls war eine fehlerhafte Kostenverteilung

innerhalb einer Eigentümergemeinschaft. Grundlage war

eine zu groß angesetzte Wohnfläche. Eine spätere

Vermessung führte zu einer Korrektur dieser Flächendaten.

Die Eigentümergemeinschaft beschloss daraufhin, den

angepassten Verteilungsschlüssel nicht nur für zukünftige

Abrechnungen zu verwenden, sondern auch rückwirkend auf

ein bereits abgeschlossenes Wirtschaftsjahr anzuwenden.

Gericht zieht klare zeitliche Grenze

Das Amtsgericht folgte dieser Vorgehensweise nicht.

Abrechnungsperioden gelten rechtlich als abgeschlossene

Einheiten. Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft entfalten

ihre Wirkung grundsätzlich für die Zukunft, nicht rückwirkend.

Damit stellt das Gericht klar: Auch wenn die zugrunde

liegenden Daten fehlerhaft waren, bleibt eine bereits

beschlossene Abrechnung grundsätzlich bestehen.

Materielle Richtigkeit trifft auf

rechtliche Stabilität

Das Urteil macht eine zentrale Differenz sichtbar:

die zwischen sachlicher Korrektheit und institutioneller

Verlässlichkeit.  Zwar beruhte die ursprüngliche

Kostenverteilung auf einer objektiv fehlerhaften Flächenbasis.

Entscheidend war jedoch, dass sie nicht als „grob unbillig“

eingestuft wurde.  Nach Einschätzung des Infodienstes

Recht und Steuern der LBS würde eine rückwirkende

Korrektur genau an diesem Punkt ansetzen: Sie unterläuft

das Prinzip der Verlässlichkeit, auf das einzelne Eigentümer

innerhalb der Gemeinschaft vertrauen können müssen.  Ohne

das Vorliegen einer solchen Unbilligkeit bleibt es daher

beim Grundsatz: Abgeschlossene Abrechnungen sind vor

nachträglichen Eingriffen geschützt.

Rückwirkung bleibt die Ausnahme

Der Versuch der Eigentümergemeinschaft, den Fehler

rückwirkend zu korrigieren, scheiterte damit am

rechtlichen Rahmen. Der entsprechende Beschluss wurde

für unwirksam erklärt, soweit er in ein bereits
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abgeschlossenes Wirtschaftsjahr eingriff.  Eine Anpassung

des Verteilungsschlüssels ist nach der Entscheidung

ausschließlich für zukünftige Abrechnungsperioden zulässig.

Konsequenzen für Verwaltung und

Beratung

Für die Praxis ergibt sich daraus eine klare Linie:

Abrechnungen gewinnen mit ihrem Abschluss eine hohe

rechtliche Bestandskraft. Korrekturen sind grundsätzlich nur

für die Zukunft möglich.  Rückwirkende Eingriffe setzen eine

erhebliche Unbilligkeit voraus – eine Hürde, die in der Praxis

nur selten erreicht wird.  Für Verwalter und Berater bedeutet

das vor allem eines: Flächendaten und Verteilungsschlüssel

müssen vor Beschlussfassung belastbar sein. Nachträgliche

Korrekturen sind rechtlich stark begrenzt.

Stabilität vor nachträglicher Korrektur

Die Entscheidung stärkt die Planungs- und

Kalkulationssicherheit innerhalb von

Eigentümergemeinschaften.  Sie stellt klar, dass nicht jede

sachliche Unrichtigkeit nachträglich korrigiert werden kann –

jedenfalls nicht um den Preis, abgeschlossene Abrechnungen

wieder zu öffnen.
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